
RICHTLINIE 
PRÄSIDENTENTREFFEN/NARRENKONGRESS

§ 1
Grundsatz

1.	 Präsidententreffen und Narrenkongresse sind Mitgliederversammlungen des Landesverbandes. 
Im dritten Jahr ist die Mitgliederversammlung eine Wahlveranstaltung des LTK, die dann den 
Titel Narrenkongress trägt. Der LTK ist der Veranstalter.

2.	 Anträge für die Ausrichtung sind schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen. Sollten kei-
ne Vorschläge für die jeweilig nächste Veranstaltung vorliegen, können am Veranstaltungstag 
mündliche Vorschläge entgegengenommen werden.

3.	 Die Vergabe erfolgt nach Prüfung der Eignung der Räumlichkeiten durch das Präsidium und wird 
zur Mitgliederversammlung mitgeteilt.

4.	 Der Antragsteller ist nach Beschlussfassung der Ausrichter und fürs Abendprogramm auch 
gleichzeitig Veranstalter.

5.	 Für die Vorbereitungen wird ein Ansprechpartner vom Präsidium zur Verfügung gestellt.

§ 2
Aufgaben

1.	 Der offizielle Teil der Veranstaltungen ist in der Satzung festgelegt.
2.	 Vorrangig ist der Austausch von Informationen, die Weiterbildung und der Erfahrungsaustausch 

im Sinn der Veranstaltung. Dazu sind geeignete Referenten für ausgewählte Fach- und Neben-
gebiete vom LTK zu gewinnen.

3.	 Darüber hinaus sollen die Veranstaltungen das Kennenlernen der Mitgliedsvereine untereinan-
der, ihrer Traditionen und landschaftsgebundenen Bräuche ermöglichen.

4.	 Mit dem Abendprogramm, das eine Leistungsschau des Ausrichters sein soll, kann dieser den 
Gästen seine Traditionen und Bräuche näherbringen. Die Beteiligung von regional befreundeten 
Vereinen ist dabei möglich.

§ 3
Die Ausrichtung

1.	 Das Präsidententreffen bzw. der Narrenkongress findet in jedem Jahr am zweiten Wochenende 
nach Aschermittwoch statt.

2.	 Die Tagesordnung des offiziellen Teils schreibt die Satzung im § 8 vor, wobei alle drei Jahre im 
Rahmen des NK die Wahl des Präsidiums und der Kassenprüfer stattfindet.

3.	 Entstehende Kosten sind über Tagungsgebühren, Sponsoren und Aussteller abzudecken, der 
LTK stellt dem Ausrichter eine Liste von möglichen Ausstellern zur Verfügung.

4.	 Der LTK beteiligt sich, im Regelfall, nicht an den Kosten der Veranstaltungen. Es werden nur die 
Tagungsgebühren der anwesenden Ausschussmitglieder des LTK nach Rechnungslegung über-
nommen.

5.	 Die Tagungsgebühren sollten 20,00 € pro Teilnehmer nicht übersteigen. Das Präsidium, Ehren-
gäste sowie Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder des LTK nebst ihren Partnern werden ohne 
Gebühr eingeladen. Jedem Präsidenten/Vorsitzenden, dem Präsidium des LTK sowie den Ehren-
gästen sollte bei der Vorstellung ein Erinnerungsorden, Pin oder ähnliches überreicht werden.

6.	 Es werden vom Ausrichter Tagungsunterlagen an die Anwesenden ausgegeben, welche neben 
offiziellen Unterlagen des Verbandes auch die Darstellung des ausrichtenden Vereins, des Ortes 
oder von Sponsoren beinhalten.

7.	 Es wird je einem Vertreter der Mitgliedsvereine eine besonders gekennzeichnete Stimmkarte 
und, wenn notwendig, offizielle Unterlagen des Verbandes gegen Unterschrift auf eine separa-
te Anwesenheitsliste ausgehändigt. Diese Anwesenheitsliste wird zu Beginn der Veranstaltung 
dem Versammlungsleiter übergeben.
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§ 4
Einladung

1.	 Die Versendung der Einladungen an alle Mitgliedsvereine des LTK sowie die Gäste erfolgt online, 
zusammen mit der Tagesordnung des offiziellen Teils der Mitgliederversammlung und weiterer 
vom Verband zur Verfügung gestellten Unterlagen, zu einem mit dem Verband abgestimmten 
Termin. Hierbei sind die satzungsgemäße Einladungsfrist und ein rechtzeitiger Rückmeldetermin 
zu beachten!

2.	 Für die Einladung und die Anwesenheitslisten werden dem Ausrichter entsprechend aktuelle 
Adresslisten vom LTK zur Verfügung gestellt.

3.	 Auf dem Anmeldeformular werden neben der Anzahl der Teilnehmer und anderer offiziellen 
Angaben auch die Teilnahme an stattfindenden Seminaren, dem Rahmenprogramm für Partner 
sowie die Anwesenheit zum Abendprogramm mit abgefragt.

4.	 Im Einladungsschreiben werden weiterhin die Auftrittsform, Übernachtungsempfehlungen, Ver-
sorgungshinweise und Anreiseinformationen gegeben.

§ 5
Tagesablauf

1.	 Der nachfolgende Tagesablauf stellt eine Empfehlung des LTK dar, welche durch örtliche Ge-
gebenheiten und Notwendigkeiten nach Rücksprache mit dem Verband entsprechend geändert 
werden kann.									       
										        
07:30 Uhr	 Eröffnung Anmeldung/Frühstücksangebot 				  
09:00 Uhr	 Präsidentenfoto							     
09:15 Uhr	 Einmarsch der Präsidenten/Begrüßung/Grußworte 			 
09:30 Uhr	 Offizieller Teil LTK (Tagesordnung LTK)					   
13:00 Uhr	 Mittagspause/Mittagsversorgung 					   
14:00 Uhr	 Beginn Rahmenprogramm						    
14:00 Uhr	 Seminare/Workshops/Gesprächsrunden 				  
16:00 Uhr	 Kaffeepause							     
17:00 Uhr	 Beginn Abendprogramm						    
20:00 Uhr	 Tanz und gemütliches Beisammensein				  
	

2.	 Für den offiziellen Teil werden vom Ausrichter 2 Gardemädchen und Ordenskissen für Aus-
zeichnungen zur Verfügung gestellt. Es ist für ausreichende Beschallung zu sorgen und auch ein 
Handmikrofon für die Diskussionsrunde bereitzuhalten. Des Weiteren werden ein Rednerpult 
sowie Tische und Sitzplätze für 8 Personen auf der Bühne benötigt. Weitere Anforderungen 
werden im Vorfeld besprochen.

3.	 Das Abendprogramm des PT/NK soll zu mindestens einem Drittel (1/3) aus gesprochenem Wort 
(Büttenreden oder Sketch) sowie Gesang bestehen. Sollte aus dem eigenem Verein kein Ge-
sangs- oder Redebeitrag zur Verfügung stehen, können entsprechende Beiträge über den Ar-
beitskreis „gesprochenes Wort“ oder das Netzwerk Musik des LTK angefragt werden.

§ 6
Auftrittsform

1.	 PT und NK sind kein Sommerkarneval, sie dienen der satzungsgemäßen Verbandsarbeit, der 
Pflege des karnevalistischen Brauchtums und sind geschlossene Veranstaltungen des Verban-
des.

2.	 Die Teilnehmer erscheinen im Ornat, nur Halsorden und offizielle Auszeichnungen des LTK/BDK 
werden getragen. Kappen sollten nur zum Foto und zur Eröffnung getragen werden.

Tambach-Dietharz, 10.05.2025 
Christoph Matthes
Präsident
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Sichern Sie 

Veranstaltungsausfälle ab

Sie investieren viel Herzblut, Zeit und Geld in die Veranstaltungen 

Ihres Vereins. Doch was ist, wenn Sie absagen oder verlegen müssen, 

zum Beispiel weil das Wetter die rote Karte zeigt? Dann trägt unsere 

Veranstaltungsausfall-Versicherung die entstandenen Kosten. 

So bleibt Ihr Verein finanziell im Spiel!  

Mehr Infos unter www.ARAG-Sport.de

ARAG Veranstaltungsausfall-Versicherung 

Jetzt informieren 
und absichern!

01-600 Anzeigen-Veranstaltungsausfallversicherung 210x280+3mmB 31012023-C.indd   101-600 Anzeigen-Veranstaltungsausfallversicherung 210x280+3mmB 31012023-C.indd   1 31.01.24   09:4031.01.24   09:40



NARREN
FORUM
30. MAI 2026

fast alle Ausschüsse vor Ort

viele Themenfelder 

für den ganzen Verein etwas dabei

Ausstausch und Vernetzen

tolles Abendprogramm

WIR FÜR EUCH

WWW.KARNEVALTHUERINGEN.DE

https://s.ltkev.de/nf26


